
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/7/10 94/15/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1996

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

50/01 Gewerbeordnung

Norm

EStG 1988 §22 Z1 litb;

GewO 1973 §103 Abs1 litb Z4;

GewO 1973 §126 Z29 idF 1993/029;

GewO 1973 §183 idF 1993/029;

GewO 1973 §376 Z14a idF 1993/029;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1995/07/18 95/14/0026 1

Stammrechtssatz

Die Verkehrsau<assung unterscheidet nicht zwischen den Begri<en "Unternehmensberater" und "Betriebsberater",

wofür auch spricht, daß mit der GewRNov 1992, BGBl 1993/029, die GewO 1973 auf den erstgenannten Begri<

übergegangen ist, wobei in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage, 635 BlgNR 18 GP, 93, von einer unveränderten

Übernahme die Rede ist.
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